
28. Juni 1919: Unterzeichnung
des Versailler Friedensvertrages.

13. Oktober 1919: Der alliierte
Kriegsrat beschließt, dass die alli-
ierten Truppen im Abstimmungs-
gebiet Allenstein unter britischem
und im Abstimmungsgebiet Ma-
rienwerder unter italienischem
Kommando stehen sollen.

4. November 1919: Es wird be-
schlossen, dass die Macht, die
den Oberbefehl im Abstimmungs-
gebiet stellt, auch den Vorsitzen-
den der Interalliierten Kommis-
sion stellen soll.

1. Februar 1920: Rückzug der
deutschen Truppen aus dem Ab-
stimmungsgebiet

14./17. Februar 1920: Die Inter-
alliierten Kommissionen über-
nehmen in Allenstein und Ma-
rienwerder die Verwaltung.

21./28. Februar 1920: Die Kom-
missionen ordnen die völlige
Gleichberechtigung von Deutsch
und Polnisch an.

25. Februar 1920: Das britische
Mitglied der Kommission in Ma-
rienwerder Henry Beaumont be-
richtet dem Foreign Office: „Die
Haltung der Polen in den kürzlich
besetzten Gebieten soll wahr-
scheinlich nicht die Sympathien
ändern. Ich glaube, sie wird ab-
sichtlich eingenommen, um die
Schwierigkeiten aufzuzeigen, de-
nen die Einwohner ausgesetzt
sein werden, wenn sie sich ent-
scheiden deutsch zu bleiben.“

10. März 1920: Beaumont be-
richtet dem Foreign Office: „Un-
ser Aufenthalt in diesem Bezirk
war schon ausreichend, um alle
Mitglieder dieser Kommission zu
überzeugen, dass das Ergebnis
der Abstimmung eine von vorn-
herein feststehende Entscheidung
ist und dass die überwältigende
Mehrheit der Einwohner für
Deutschland stimmen wird.“

27. März 1920: Die Kommission
in Marienwerder ordnet an, dass
jeder Landrat einen polnischen
Beigeordneten erhält.
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Am 8. Januar 1918
schwärmte der US-
amerikanische Präsident

Woo drow Wilson vor seinem Kon-
gress von einem gerechten und
dauerhaften Verständigungsfrie-
den auf der Basis des Selbstbe-
stimmungsrechts der Völker. In
diesem Zusammenhang stellte
Wilson 14 Forderungen auf, die
sogenannten 14 Punkte. Für die
deutsch-polnische Grenze rele-
vant war vor allem Punkt 13. Da
heißt es: „Ein unabhängiger polni-
scher Staat sollte errichtet wer-
den, der alle Gebiete einzubegrei-
fen hätte, die von unbestritten
polnischer Bevölkerung bewohnt
sind; diesem Staat sollte ein freier
und sicherer Zugang zum Meer
geöffnet werden, und seine politi-
sche wie wirtschaftliche Unab-
hängigkeit sollte durch internatio-
nale Übereinkommen verbürgt
werden.“ Der Kriegsgegner, in
concreto das Deutsche Reich, er-

klärte sich im November 1918
zum Waffenstillstand auf der Ba-
sis dieser 14 Punkte bereit. 

Ende 1918, zur Zeit der Waffen-
stillstandsverhandlungen, war
Wilson keineswegs geneigt, den
Polen etwa deutsches Reichsge-
biet zuzugestehen. Um Polen ei-
nen freien Zugang zum Meere zu
gewährleisten, wollte er die
Weichsel neutralisieren und in
Danzig einen polnischen Freiha-
fen entstehen lassen. Aber die un-
ermüdliche polnische Propagan-
da in Paris schaffte es bis zum
Frieden von Versailles, die führen-
den Staatsmänner der Entente für
die Abtretung der größten Teile
der Provinzen Posen und West-
preußen sowie des Soldauer Ge-
bietes im Süden des ostpreußi-
schen Kreises Neidenburg zu ge-
winnen, und das ohne eine Volks-
abstimmung, wie es dem Selbst-
bestimmungsrecht der Völker
entsprochen hätte.

Der Landhunger der polnischen
Verantwortlichen war damit aber
noch nicht gestillt. Sie forderten
vom alten Ordensland neben
Westpreußen auch Ermland und
Masuren. 

Im Falle Ermlands wurde argu-
mentiert, es sei wie Westpreußen
„erst“ durch die Polnischen Tei-
lungen zu Preußen gekommen
und die Ermländer hätten mit
dem Katholizismus den Glauben
der Polen. Völlig unter den Tisch
fiel dabei, dass Polen vor den Tei-
lungen des 18. Jahrhunderts auch
große Gebiete unterworfen hatte,
in denen seit Jahrhunderten
Deutsch, Weißrussisch und Ukrai-
nisch gesprochen wurde. 

Im Falle Masurens, das weder
katholisch war noch „erst“ in den
Polnischen Teilungen zu Preußen
gekommen war, wurde anders ar-
gumentiert. Die Masuren sprä-
chen mit Masurisch einen polni-
schen Dialekt und seien durch

Germanisierung ihrem Volkstum
entfremdete Polen. Dagegen
sprach indes die in nationalen
Fragen tolerante Politik Preußens
und der Umstand, dass seitens
der Masuren solche Klagen gar
nicht erhoben wurden.

Bereits 1872 war von Lemberg
aus behauptet worden, die Masu-
ren seien ein polnischer Volks-
stamm und folglich ihr Siedlungs-
gebiet polnisch. Damit begannen
die eigentlichen Vorarbeiten der
polnischen Politik auf Inbesitz-
nahme ostpreußischen Landes.
Dieses Ziel hat sie in den folgen-
den Jahrzehnten konsequent wei-
ter verfolgt. Die Entwicklung die-
ses Verlangens nach fremdem
Land führte dazu, dass bereits vor
der Jahrhundertwende das Zen-
tralkomitee zur Rettung Masurens
durch Polen gegründet wurde.
1905 gründeten sie den national-
polnischen Kampfverband
„Strasch“. Sie scheuten sich aber

auch nicht, einen evangelischen
Volksbildungsverein zu gründen
und suchten über polnische evan-
gelische Geistliche die evangeli-
schen Masuren anzusprechen.
Mit großem finanziellen Aufwand
wurde bis zum Ersten Weltkrieg
im Bezirk Allenstein versucht,
polnische Vereine und Genossen-
schaften zu bilden, ja sogar polni-
sche Zeitungen in deutscher
Sprache herauszugeben. Aller-
dings blieben diese Bemühungen
unter den Masuren ohne Bedeu-
tung und Wirkung, wie die Wah-
lergebnisse der Kaiserzeit zeigen.

Als sich im Ersten Weltkrieg,
der von vielen polnischen Natio-
nalisten als Selbstzerfleischung
der als Besatzer empfundenen
Teilungsmächte begrüßt wurde,
die deutsche Niederlage abzeich-
nete, nutzte der Polenführer Al-
bert/Wojciech Korfanty diese La-
ge, um am 25. August 1918 im
deutschen Reichstag weitreichen-

de polnische Ansprüche auf Ost-
deutschland zu erheben. Am
1. November 1918 trat dann der
polnische Staat mit der Forderung
auf, das ostpreußische Masuren
mit Ermland und Allenstein,
„wenn es sein müsste, durch ei-
nen Volksentscheid Polen einzu-
verleiben“. Die widerstrebende
Formulierung lässt schon erken-
nen, dass Warschau der wahre na-
tionale Charakter des südlichen
Ostpreußens durchaus bekannt
war. Gleiches gilt für die Forde-
rung, vor einer Volksbefragung
die Abstimmungsgebiete erst ein-
mal 150 Jahre lang (!) unter polni-
sche Verwaltung zu stellen. Doch
diese Winkelzüge wurden von der
Entente abgewiesen. Statt einein-
halb Jahrhunderte fand bereits
knapp zwei Jahre nach Kriegsen-
de eine Volksabstimmung statt.
Grundlage für die vor 90 Jahren
durchgeführte Abstimmung war
der Versailler Vertrag. PAZ

Selbstbestimmung als Schlüssel
Europa kann aus den Volksabstimmungen vor 90 Jahren lernen – Freiheit nach innen und außen

CHRONIK

In der eher traurigen Geschichte
Ostpreußens im 20. Jahrhundert
ragt der 11. Juli 1920 positiv her-
aus. Mit den für Deutschland er-
folgreichen Abstimmungen fand
ein völkerrechtliches Prinzip An-
wendung, das heute mehr denn je
als Grundlage für tragfähige Frie-
densregelungen anerkannt ist.

Volle drei Generationen liegt
der deutsche Abstimmungserfolg
in Ostpreußen zurück. Auf den er-
sten Blick kommt ihm keine Be-
deutung mehr zu: Das immerhin
gut 14 700 Quadratkilometer gro-
ße Gebiet blieb ja nicht einmal für
weitere 25 Jahre deutsch. Nazi-
Diktatur und Vertreibung, 45 Jahre
kommunistische Diktatur und 20
Jahre Zugehörigkeit zum demo-
kratischen Polen haben sich
schichtweise über das Ereignis ge-
legt. Doch selbst als bloße „Fußno-
te der Geschichte“ wäre der Vor-
gang beachtlich: Die Abstimmun-
gen haben eindrucksvoll bestätigt,
dass auch der südliche Teil Ost-
preußens bis 1945 eindeutig
deutsch war, weil die kleine masu-
rische Sprachgruppe in diesem
Gebiet sich als deutsch empfand.
Und zwar so eindeutig, dass selbst
nach dem verlorenen Ersten Welt-
krieg nur ein sehr kleiner Teil die-
ser Gruppe der an sich ja nahelie-
genden Verlockung nachgab,
durch den Wechsel des nationalen
Bekenntnisses auf die Seite der
Sieger zu gelangen. Das war zwar
1920 jedem mit den örtlichen Ver-
hältnissen Vertrauten klar, doch
die Abstimmungen haben diese
Tatsache der Welt nochmals ein-
drücklich vor Augen geführt. 

Damals wie heute lohnt sich die
Frage, wie wohl Volksabstimmun-
gen im Memelland, in der west-
preußischen Kaschubei (dem spä-
teren „Korridor“), aber auch im El-
sass und im Sudetenland ausge-

gangen wären. Obwohl es damals
noch keine Meinungsumfragen
gab, lassen sich diese Fragen recht
klar beantworten: Es gibt aus allen
diesen Gebieten genug aussagefä-
hige Daten über das damalige na-
tionale Selbstverständnis der je-
weiligen Bevölkerung. Neben den
reichsdeutschen Volkszählungen,
bei denen auch die Umgangsspra-
che erfragt wurde, über die Wah-
lerfolge von Minderheitenpar-
teien bis zur Zahl der Desertionen
und der Kriegsauszeichnungen im
Ersten Weltkrieg: Ein Großteil der
Gebiete, die die geschlagenen
Mittelmächte abtreten mussten,
wären nicht anders als die ost-
und westpreußischen Abstim-
mungsgebiete bei Deutschland
oder Österreich geblieben, wenn

man ihre Bewohner gefragt hätte.
Über die Verhältnisse in Ostpreu-
ßen war man 1918 in Paris offen-
bar ungenau informiert, denn die
Sieger ließen Abstimmungen da-
mals sonst nur dort zu, wo sie ei-
ne realistische Chance sahen, sie
zu gewinnen – etwa in Nord-
schleswig. 

Die Ententemächte wussten
später nur allzu gut, dass sie ihr
angeblich leitendes Prinzip der
Friedensordnung nach dem Ersten
Weltkrieg, das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker, opportu-
nistisch nur dort angewendet hat-
ten, wo es ihnen passte. Das wur-
de nach 1933 zu einem Hauptpro-
blem bei der Mobilisierung der
Demokratien gegen den aufstre-
benden deutschen Nationalsozia-

lismus. „1914 hat man unseren
Männern gesagt, sie würden für
das Selbstbestimmungsrecht der
Völker in den Krieg ziehen. Sollte
man ihnen jetzt sagen, sie sollen
gegen das Selbstbestimmungs-
recht Krieg führen?“, fragte eine
britische Zeitung im September
1938 bitter, warum man Nazi-
Deutschland kampflos das Sude-
tenland überlassen müsse. 1939
stellten Franzosen mit den Worten
„Mourir pour Dantzig?“ („Für
Danzig sterben?“) die selbe Frage. 

Doch das Selbstbestimmungs-
recht der Völker hat die perver-
tierte Anwendung durch den NS-
Staat ebenso überdauert wie die
Verlogenheiten von Versailles.
Auch Hitler handelte ja zutiefst
opportunistisch, wie sein Verhal-

ten gegenüber den Baltendeut-
schen und den Südtirolern belegt.
1966 gelang die verbindliche völ-
kerrechtliche Kodifizierung des
Selbstbestimmungsrechts, 1989
feierte es schließlich mit der Be-
freiung Ostmittel- und Osteuropas
seinen größten Triumph. Seitdem
ist auch klar, wie geradezu un-
trennbar eng Selbstbestimmung
nach innen und außen miteinan-
der verbunden sind.

Zu bewältigen bleibt für Europa
das bittere Erbe der millionenfa-
chen Vertreibung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, die gegen nichts so
sehr verstieß wie eben gegen das
Selbstimmungsrecht der Völker.
Die Erinnerung daran macht die
Aktualität der Abstimmungen vor
90 Jahren aus. K.B.

Wie es zu den Abstimmungen kam
Die ohne Volkbefragung erhaltenen Provinzen Posen und Westpreußen waren vielen Polen nicht genug
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Artikel 94.
In der Zone zwischen der Süd-

grenze Ostpreußens, wie sie im
Artikel 28 Teil II (Deutschlands
Grenzen) des gegenwärtigen Ver-
trags bezeichnet ist, und der nach-
stehend beschriebenen Linie wer-
den die Einwohner berufen, im
Wege der Abstimmung zu erklä-
ren, mit welchem Staate sie ver-
einigt zu werden wünschen:

West- und Nordgrenze des Re-
gierungsbezirks Allenstein bis zu
ihrem Treffpunkt mit der Grenzli-
nie zwischen den Kreisen Oletzko
und Angerburg; von dort Nord-
grenze des Kreises Oletzko bis zu
ihrem Treffpunkt mit der alten
Grenze Ostpreußens.

Artikel 95.
Binnen längstens zwei Wochen

nach Inkrafttreten des gegenwärti-
gen Vertrags haben die deutschen
Truppen und Behörden das oben
umschriebene Gebiet zu verlas-
sen. Bis zur Vollendung der Räu-
mung haben sie sich aller Beitrei-
bungen in Geld- und Naturalien
und jeder Maßnahme zu enthal-
ten, wodurch die wirtschaftlichen
Interessen des Landes beeinträch-
tigt werden könnten.

Mit Ablauf der vorerwähnten
Frist wird die genannte Zone ei-
nem internationalen Ausschuss
unterstellt, der aus fünf von den
alliierten und assoziierten Haupt-
mächten ernannten Mitgliedern
besteht. Dieser Ausschuss erhält
allgemeine Verwaltungsbefugnis
und hat insbesondere die Aufgabe,
die Abstimmung in die Wege zu
leiten und alle Maßnahmen zu
treffen, die er zur Sicherung einer
freien, unbeeinflussten und gehei-
men Stimmenabgabe für erforder-
lich erachtet. Er erhält desgleichen
Vollmacht zur Entscheidung aller
Fragen, zu denen die Ausführung
der gegenwärtigen Bestimmungen
Anlass gibt. Er trifft ferner alle ge-
eigneten Anordnungen, um sich
bei der Ausübung seines Amtes
durch Hilfskräfte unterstützen zu
lassen, die er selbst unter der ört-
lichen Bevölkerung auswählt. Er
entscheidet mit Stimmenmehr-
heit.

Stimmberechtigt ist jede Person,
ohne Unterschied des Ge-
schlechts, die den nachstehenden
Bestimmungen genügt:

a) Sie muss bei Inkrafttreten des
gegenwärtigen Vertrags das zwan-
zigste Lebensjahr vollendet ha-
ben;

b) sie muss in der Zone, in der
die Volksabstimmung stattfindet,
geboren sein oder seit einem von

dem Ausschuss festzusetzenden
Zeitpunkt dort ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt ge-
habt haben.

Jeder stimmt in der Gemeinde,
in der er seinen Wohnsitz hat,
oder, wenn er seinen Wohnsitz
oder Aufenthalt nicht in der Zone
hat, in der Gemeinde, in der er ge-
boren ist.

Das Abstimmungsergebnis wird
gemeindeweise und zwar nach
der Stimmenmehrheit in jeder
Gemeinde festgestellt.

Nach Beendigung der Abstim-
mung teilt der Ausschuss den alli-
ierten und assoziierten Haupt-
mächten die Anzahl der in jeder
Gemeinde abgegebenen Stimmen
mit und reicht gleichzeitig einen

eingehenden Bericht über die
Wahlhandlung sowie einen Vor-
schlag über die Linie ein, die un-
ter Berücksichtigung sowohl des
durch die Abstimmung kundgeg-
ebenen Willens der Einwohner
als der geographischen und wirt-
schaftlichen Lage der Ortschaften
in dieser Gegend als Grenzen
Ostpreußens angenommen wer-
den soll. Die alliierten und assozi-
ierten Hauptmächte setzen als-
dann die Grenze zwischen Ost-
preußen und Polen in dieser Ge-
gend fest.

Schließt der von den alliierten
und assoziierten Hauptmächten
festgesetzte Grenzverlauf irgend-
einen Teil des im Artikel 94 um-
schriebenen Gebiets von Ostpreu-

ßen aus, so erstreckt sich der oben
im Artikel 87 vorgesehene, von
Deutschland zugunsten Polens
ausgesprochene Rechtsverzicht
auf die so ausgeschlossenen Ge-
bietsteile.

Sobald die alliierten und asso-
ziierten Hauptmächte die Grenz-
linie festgesetzt haben, werden
die ostpreußischen Verwaltungs-
behörden von dem Ausschuss da-
hin verständigt, dass sie in dem
nördlich dieser Grenzlinie liegen-
den Gebiet die Verwaltung wider
zu übernehmen haben. Diese
Übernahme hat binnen Monats-
frist nach der Benachrichtigung
und in der von dem Ausschuss
vorgeschriebenen Art zu erfolgen.
Binnen derselben Frist und eben-

falls in der von dem Ausschuss
vorgeschriebenen Art hat die pol-
nische Regierung für die Verwal-
tung des südlich der Grenzlinie
liegenden Gebiets Sorge zu tra-
gen. Sobald hiernach die Verwal-
tung des Landes durch die ost-
preußischen oder polnischen Be-
hörden sichergestellt ist, nehmen
die Befugnisse des internationa-
len Ausschusses ein Ende.

Die Ausgaben des Ausschusses
für seine eigene Tätigkeit sowie
für die Verwaltung der Zone wer-
den aus den örtlichen Einnahmen
bestritten; das Mehr an Ausgaben
wird nach einem von den alliier-
ten und assoziierten Hauptmäch-
ten festgesetzten Verhältnis von
Ostpreußen getragen.

Artikel 96.
In einer Zone, die die Kreise

Stuhm und Rosenberg, den östlich
der Nogat liegenden Teil des Krei-
ses Marienburg und östlich der
Weichsel liegenden Teil des Krei-
ses Marienwerder umfasst, wer-
den die Einwohner berufen, durch
eine gemeindeweise Abstimmung
kundzutun, ob sie wünschen, dass
die verschiedenen in diesem Ge-
biete liegenden Gemeinden zu Po-
len oder zu Ostpreußen gehören
sollen.

Artikel 97.
Binnen längstens zwei Wochen

nach Inkrafttreten des gegenwärti-
gen Vertrags haben die deutschen
Truppen und Behörden die im Ar-
tikel 96 bezeichnete Zone zu ver-

lassen. Bis zur Vollendung der
Räumung haben sie sich aller Bei-
treibungen in Geld oder Natura-
lien und jeder Maßnahme zu ent-
halten, wodurch die wirtschaft-
lichen Interessen des Landes be-
einträchtigt werden könnten.

Mit Ablauf der vorerwähnten
Frist wird die genannte Zone ei-
nem internationalen Ausschuss
unterstellt, der aus fünf von den
alliierten und assoziierten Haupt-
mächten ernannten Mitgliedern
besteht. Dieser Ausschuss, dem
erforderlichenfalls die nötigen
Streitkräfte beizugeben sind, er-
hält allgemeine Verwaltungsbe-
fugnis und hat insbesondere die
Aufgabe, die Abstimmung in die
Wege zu leiten und alle Maßnah-

men zu treffen, die er zur Siche-
rung einer freien, unbeeinflussten
und geheimen Stimmenabgabe für
erforderlich erachtet. Er hat sich,
soweit möglich, nach den Bestim-
mungen des gegenwärtigen Ver-
trags über die Volksabstimmung in
der Allensteiner Zone zu richten.
Er entscheidet mit Stimmenmehr-
heit.

Die Ausgaben des Ausschusses
für seine eigene Tätigkeit sowie
für die Verwaltung der ihm unter-
stellten Zone werden aus den ört-
lichen Einnahmen bestritten.

Nach Beendigung der Abstim-
mung teilt der Ausschuss den alli-
ierten und assoziierten Haupt-
mächten die Anzahl der in jeder
Gemeinde angegebenen Stimmen
mit und reicht gleichzeitig einen
eingehenden Bericht über die
Wahlhandlung sowie einen Vor-
schlag über die Linie ein, die un-
ter Berücksichtigung sowohl des
durch die Abstimmung kundgeg-
ebenen Willens der Einwohner
als auch der geographischen und
wirtschaftlichen Lage der Ort-
schaften in dieser Gegend als
Grenzlinie Ostpreußens ange-
nommen werden soll.  Die alliier-
ten und assoziierten Hauptmäch-
te setzen alsdann die Grenze zwi-
schen Ostpreußen und Polen in
dieser Gegend fest, wobei zum
mindesten für die gesamte Strek-
ke, auf der die Weichsel die Gren-
ze bildet, die volle und uneinge-
schränkte Überwachung des Stro-
mes einschließlich seines öst-
lichen Ufers in der Tiefe, die für
die Regulierung und Verbesse-
rungsarbeiten erforderlich ist, Po-
len zugesprochen werden muss.
Deutschland verpflichtet sich,
niemals irgendwelche Befestigun-
gen in irgendeinem Teile des er-
wähnten Gebiets, soweit es
deutsch bleibt, anzulegen.

Die alliierten und assoziierten
Hauptmächte erlassen gleichzei-
tig Vorschriften, die der ostpreu-
ßischen Bevölkerung den Zugang
zur Weichsel und die Benutzung
des Stromes für sie selbst, für ihre
Güter und für ihre Schiffe unter
angemessenen Bedingungen und
unter vollster Rücksichtnahme
auf ihre Interessen sichern.

Die Grenzbestimmungen und
die oben vorgesehenen Vorschrif-
ten sind für alle Beteiligten bin-
dend.

Sobald die Verwaltung des Lan-
des durch die ostpreußischen
oder polnischen Behörden über-
nommen ist, nehmen die Befug-
nisse des Ausschusses ein Ende.

Die beiden internationalen
Ausschüsse, die der Ver-
sailler Vertrag in seinem

Abschnitt über Ostpreußen vor-
sah, übernahmen am 14. Februar
1920 in Allenstein und drei Tage
später in Marienwerder die Ver-
waltung. Der sogenannten Interal-
liierten Kommission für das ost-
preußische Abstimmungsgebiet
gehörten der britische Gesandte
Sir Ernest Amelius Rennie als Vor-
sitzender sowie ein Franzose für
die Justiz, ein Italiener für die Fi-
nanzen, das Sozialwesen sowie
den Post und Telegrafendienst. Der
vierte im Bunde, ein Japaner, blieb
ohne Geschäftsbereich. Im Dienst
der Kommission standen 88 höhe-
re Beamte und Offiziere, und zwar
34 Engländer, 24 Franzosen, 23
Italiener und sieben Japaner. Deut-
scher Vertreter war der Reichs-
und Staatskommissar Wilhelm
Freiherr von Gayl. Dem polnischen
Hauptquartier, dem „Dom polski“
stand der erst verspätet als Gene-

ralkonsul anerkannte Zenon Le-
wandowski vor.

Die Kommission für Westpreu-
ßen bestand aus dem italienischen
Staatskommissar Angelo Pavia als
Vorsitzenden sowie dem engli-
schen Gesandten Henry Beau-
mont, dem französischen Bot-
schaftsrat Comte René de Cherisey
sowie dem japanischen Bot-
schaftssekretär Morikazu Ida. Der
deutsche Bevollmächtigte war zu-
nächst der frühere Landrat von
Graudenz, Geheimrat Kutter, nach
dem Kapp-Putsch wurde er durch
den Landrat von Neu-
stadt/Westpreußen, Graf Baudis-
sin, ersetzt. In Marienwerder wur-
de Polen durch den Grundbesitzer
Graf Sierakowski aus Wa-
plitz/Kreis Stuhm vertreten.

Eine der ersten Amtshandlun-
gen der Kommission in Allenstein
war die Schließung der Grenze
zwischen dem Abstimmungsgebiet
und dem übrigen Ostpreußen bei
gleichzeitiger Öffnung der Grenze

zu Polen. Eine Maßnahme, die von
den Polen mit Genugtuung be-
grüßt wurde. Sie sahen in der
Kommission einen Verbündeten,
doch zeigte sich bald, dass sie
mehr und mehr eine überparteili-
che Haltung einnahm. 

Am 12. beziehungsweise
14. April 1920 gaben die Kommis-
sionen die Abstimmungsregle-

ments bekannt. Danach war ab-
stimmungsberechtigt, wer, am
10. Januar 1920 das 20. Lebensjahr
vollendet, im Abstimmungsgebiet
geboren oder seit dem 1. Januar
1905 (Ostpreußen) beziehungs-
weise seit dem 1. Januar 1914
(Westpreußen) seinen Wohnsitz
hatte. Die Abgabe der Stimme hat-
te in der Geburts- beziehungs-
weise Wohnsitzgemeinde zu erfol-

gen. Als Abstimmungsbezirke
wurden alle Gemeinden und Guts-
bezirke – in Ostpreußen jedoch
nur solche, die 1910 über 100 Ein-
wohner hatten – bestimmt. Kleine-
re Einheiten wurden der zunächst
liegenden Gemeinde zugeteilt.

Im Gegensatz zu unserer heuti-
gen landläufigen Vorstellung von
Abstimmungen sah das Procedere
kein Ankreuzen vor. Vielmehr
wurde mit weißen Zetteln im For-
mat zehn mal acht Zentimetern
abgestimmt, auf denen entweder
„Polska – Polen“ stand oder „Ost-
preußen – Wschodnie Prusy“,
wohlgemerkt „Ostpreußen …“,
nicht etwa Deutschland …“ in Ana-
logie zu „… Polen“. Die Stimmzettel
wurden nicht im Abstimmungslo-
kal ausgegeben, sondern jeder Ab-
stimmende musste ihn sich vorher
selber besorgen. Deshalb wurden
sie von deutscher und polnischer
Seite vorher verteilt. Wer für
Deutschland stimmen wollte, holte
sich bei den deutschen Wahl-

kämpfern einen Wahlzettel mit
dem Aufdruck „Ostpreußen –
Wschodnie Prusy“, wer für Polen
zu votieren gedachte, ließ sich von
den polnischen einen Zettel mit
der Aufschrift „Polska – Polen“
aushändigen. Zur Abstimmung
wurde ein „Isolierraum“ aufge-
sucht, dort ein Stimmzettel in ei-
nen im Abstimmungslokal ausge-
händigten und gestempelten Um-
schlag gesteckt und im Wahlraum
in die Urne geworfen. Der eigentli-
che Wahlvorgang war also geheim.
Nun könnte man einwenden, dass
die Beschaffung des Wahlzettels
nicht unbeobachtet bleiben könnte
und sich daraus, ob sich einer ei-
nen deutschen oder polnischen
holt, Rückschlüsse auf das Ab-
stimmverhalten möglich seien.
Wer als Wähler um sein Wahlge-
heimnis fürchtete, dem war es je-
doch unbenommen, sich sowohl
einen deutschen als auch einen
polnischen Zettel geben zu lassen,
denn niemand war gezwungen, er-

haltene Zettel später auch in die
Wahlurne zu werfen.

Am 25. Mai 1920 setzte die Bot-
schafterkonferenz Sonntag, den
11. Juli 1920, als Abstimmungstag
fest. PZ

Versailles regelt die Abstimmung
In den Artikeln 94 bis 97 des Abschnitts IX zum Thema Ostpreußen ist das Procedere detailliert festgelgt
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Die Alliierten übernehmen
Während der Wahl übten die Kriegssieger in den Abstimmungsbieten die Herrschaft aus

Vorsitzende aus dem
UK und Italien
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31. März 1920: Beaumont be-
richtet dem Foreign Office: „Seit
unserer Ankunft hat sich uns die
Überzeugung aufgedrängt, dass
die Regelung der polnischen Frage
in Paris zu dem Zwecke absicht-
lich ersonnen worden sein muss,
falls sie nicht auf einer Überschät-
zung der polnischen Fähigkeiten
und einer oberflächlichen Kennt-
nis der örtlichen Bedingungen be-
ruht, um eine offene Wunde zwi-
schen Polen und Deutschland zu
lassen, welche durch die Zeit
wahrscheinlich eher vergiftet,
denn geheilt werden wird.“

29. April 1920: Beaumont
schreibt Sir Eyre Crowe vom Fo-
reign Office: „Meine Meinung ist
nur, dass der Wunsch Frank-
reichs, einen starken Staat an
Deutschlands Ostflanke zu schaf-
fen, wahrscheinlich zu Schwierig-
keiten führen soll. Natürlich mag
es an meiner Unwissenheit lie-
gen, aber ich kann mir kaum vor-
stellen, dass die Gründung dieses
Frankenstein-Monsters anders er-
klärt werden kann. Wir kamen als
Sympathisanten Polens her, aber
seitdem wir die Dinge aus un-
mittelbarer Nähe gesehen haben,
haben wir ohne Ausnahme – ein-
schließlich der Franzosen – unse-
re Ansichten geändert. Sogar der
preußische Militarismus war
glimpflich, verglichen mit dem,
was überall an unseren Grenzen
vor sich geht. Unser Eindruck ist,
dass eine Aggression von seiten
Polens wahrscheinlicher als von
seiten Deutschlands ist.“

25. Mai 1920: Die Botschafter-
konferenz in Paris setzt den 11. Ju-
li 1920 als Abstimmungstag fest.

25. Mai 1920: Der britische Vor-
sitzende der Kommission in Al-
lenstein Sir Ernest Amelius Ren-
nie berichtet dem Foreign Office:
„Einer der Faktoren, welche die
gegenwärtige polnische Obstruk-
tion erklären mag, ist, dass die
polnische Propaganda bis jetzt
wenig Erfolg unter den Masuren
gehabt hat, deren Zahl mit
200 000 Menschen angegeben
wird. Die polnische Kommission
in Paris versuchte letztes Jahr,
glaube ich, diese Menschen für
sich in Anspruch zu nehmen, die
tatsächlich slawischer Abstam-
mung sind und eine polnische
Mundart sprechen, aber welche
Gebiete bewohnen, die – wie es
scheint – niemals einen Teil des
ehemaligen Königreichs Polen
bildeten. Sie weigern sich jetzt of-
fensichtlich, von polnischen
Agenten gewonnen zu werden,
und diese Weigerung ist ohne
Zweifel für die Werber eine Ent-
täuschung.“
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Glänzender Sieg mit 96,7 Prozent
Ost- und Westpreußen bekannten sich mit überwältigender Mehrheit zu Deutschland

Obwohl mehr als neun von
zehn westpreußischen
Abstimmern für Ostpreu-

ßen gestimmt hatten, verblieb das
Abstimmungsgebiet Marienwer-
der nicht vollständig beim Deut-
schen Reich. Am 12. August 1920
entschied die Botschafterkonfe-
renz der alliierten und assoziier-
ten Hauptmächte in Paris, dass die
fünf Dörfer Außendeich, Johannis-
dorf, Kleinfelde, Kramershof und
Neu-Liebenau in der Nordwestek-
ke des Kreises Marienwerder zu
Polen kommen. Gleiches gilt für
den Hafen von Kurzebrack, einen
Brückenkopf an der später von
den Polen abgebrochenen Brücke
nach Münster-
walde und den
Bahnhof Garnsee.
Vier Tage später
legte die Reichs-
regierung dage-
gen folgenden Protest ein:

„Der Oberste Rat in Paris hat
durch seine Entscheidung über
das westpreußische Abstim-
mungsgebiet Ost- und Westpreu-
ßen von der Weichsel völlig abge-
schnitten. Die Grenze wird zwi-
schen Deich und Weichsel gezo-
gen. Das gesamte Ufer fällt an Po-
len: der beste Hafen des Marien-
werder Gebiets, der Hafen von
Kurzebrack, wird mit allen seinen
Anlagen Polen zugeschlagen,
ebenso die Eisenbahnbrücke der
Bahn Marienwerder–Munsterwal-
de mit ihrem Brückenkopf und in-
nerem Deich, sowie das dortige
Gebiet bis zum Fuß des vom Fluss
weit entfernt gelegenen zweiten

Deichs. Ferner werden die in der
Nordwestecke des Kreises Ma-
rienwerder gelegenen fünf Ort-
schaften Johannisdorf, Neu-Liebe-
nau, Außendeich, Kramershof und
Kleinfelde an Polen gegeben und
damit eine Art Brückenkopf auf
dem rechten Weichselufer ge-
schaffen.

Der Friedensvertrag sieht für
Polen lediglich ein Stromauf-
sichtsrecht vor, das in keiner
Weise die Begründung zu territo-
rialen Gebietsansprüchen geben
kann. Das Recht der Überwa-
chung und Aufsicht über den
Strom hat mit der Souveränität
über die östliche Stromhälfte und

das Ufer nicht
das Mindeste zu
tun. Es wäre ein
Widersinn, die
Bevölkerung ei-
nes Landstreifens

zur Abstimmung über ihr zukünf-
tiges Schicksal aufzufordern,
wenn von vornherein feststehen
soll, dass ihr Schicksal ohne 
Rück sicht auf die Abstimmung
negativ entschieden werden
muss.

Die deutsche Regierung erhebt
hiermit feierlichst Einspruch ge-
gen die Entscheidung des Ober-
sten Rates. Sie muss es ablehnen,
irgendeine Verantwortung für die
sich etwa aus diesem Spruch erge-
benden Folgerungen zu überneh-
men; sie kann diese Entscheidun-
gen nicht anerkennen, da sie mit
den Bestimmungen des Friedens-
vertrages nicht vereinbar ist; sie
widerspricht ebensosehr dem

Selbstbestimmungs-
recht der Völker wie
den wirtschaftlichen
und geographischen
Notwendigkeiten des
Landes.“

Natürlich blieb der
deutsche Protest er-
folglos.

Ohne Proteste trat
das Reich vom süd-
ostpreußischen Ab-
stimmungsgebiet die
drei Dörfer Grosch-
ken, Lobenstein und
Nappern an Polen ab.
In diesen unmittelbar
an der deutsch-polni-
schen Grenze liegen-
den Dörfern des Krei-
ses Osterode hatte die
Mehrheit für einen
Anschluss an Polen
gestimmt, der am
31. Oktober 1920
auch erfolgte. Wie es
zu diesem punktuel-
len polnischen Ab-
stimmungserfolg wi-
der den Trend kom-
men konnte, erklärt
Max Worgitzki, der
damalige Leiter des
deutschen Wahl- be-
ziehungsweise Ab-
stimmungskampfes,
in seinem 1921 er-
schienen Buch „Ge-
schichte der Abstim-
mung in Ostpreu-
ßen“: 

„In den masurischen Kreisen ist
die Bevölkerung evangelischen

Bekenntnisses. Sie ist zur Hälfte
etwa deutsch. Die andere Hälfte,
in einigen Kreisen etwas mehr, in

anderen etwas weni-
ger, machen die Ma-
suren aus. Daneben
gibt es, vor allem in
den westlichen Krei-
sen einige kleine In-
seln mit echt polni-
scher, katholischer
Bevölkerung. Sie sind
aber zahlenmäßig so
geringfügig, dass sie
für den Charakter
des Abstimmungsge-
bietes nicht von Be-
deutung sind. In Er-
scheinung getreten
sind sie nur im Krei-
se Osterode, wo an
der Westgrenze, die
ja heute ostpreu-
ß i s c h - p o l n i s c h e
Grenze ist, sich ein
Dutzend Ansied-
lungsdörfer mit zum
Teil überwiegend
polnischer Bevölke-
rung finden. Drei von
ihnen haben wir an
Polen abtreten müs-
sen. Und wem ver-
danken wir das? Als
Kuriosum sei es mit-
geteilt, einer preußi-
schen Behörde, der
Generalkommission,
die seinerzeit aus
wer weiß welchen
krausen Erwägun-
gen heraus diese
Ansiedlung schuf

und dazu ausgerechnet westpreu-
ßische polnische Bauern ver-
wandte.“ PZ

Wermutstropfen im Wein der Freude
Trotz des eindeutigen Abstimmungsergebnisses erhält der Verlierer einige Grenzstreifen

Der Abstimmungstag verlief
in völliger Ruhe. Die Polen,
die bisher nur fieberhafte

Tätigkeit gekannt hatten, saßen
still in ihrer Allensteiner Abstim-
mungskampfzentrale, die durch
Stacheldraht und „spanische Rei-
ter“ gesichert war, bewacht von
der Abstimmungspolizei. Im Übri-
gen begannen sich erst am
Abend die Straßen und Plätze zu
füllen; eine erwartungsvoll ge-
stimmte Menge harrte geduldig
der Bekanntgabe der Resultate.

Man hatte geglaubt, dass das
Endergebnis erst am Dienstag
vorliegen würde. Aber die allge-
meine Begeisterung und Erre-
gung hatte nun offenbar auch die
Kommission gepackt. Im Sitz der
Allensteiner Bezirksregierung
saßen die Beamten der Kommis-
sion und der Regierung und nah-
men unermüdlich die Meldun-
gen entgegen, die auf den Tau-
senden von Drähten aus dem
letzten Dorf über die Kreisstädte
nach Allenstein kamen. Sie ar-
beiteten unermüdlich die ganze
Nacht. Unten aber saß der
Reichskommissar mit seinem
Stab und rechnete bis morgens
um 5.30 Uhr. Das Endergebnis
war da, daran konnten keine di-
plomatischen Künste mehr rüt-
teln, selbst nicht der Rat in Paris.
Und das Ergebnis war zu ein-
deutig, als dass es noch Interpre-
tationsspielräume gelassen hätte. 

Für die Abstimmung im süd-
lichen Ostpreußen hatten sich
425 305 Abstimmungsberech-
tigte eintragen lassen. Davon
waren 37 Prozent im Abstim-
mungsgebiet geborene Auswande-
rer. Die Abstimmungsbeteiligung
lag bei 87 Prozent, bei den Orts-
ansässigen gar bei 96 Prozent. Von
den abgegebenen Stimmen entfie-
len 2,1 Prozent auf Polen. Die rest-
lichen fast 97,9 Prozent stimmten
für den Verbleib beim Reich. In
aufsteigender Reihenfolge waren

es im Kreis Allenstein-Land 86,53
Prozent, in Osterode 97,81 Pro-
zent, in Rößel 97,90 Prozent, in Al-
lenstein-Stadt 98,00 Prozent, in
Ortelsburg 98,51 Prozent, in Nei-
denburg 98,54 Prozent, in Lyck
99,88 Prozent, in Sensburg 99,93
Prozent, in Johannisburg 99,96
Prozent und in Lötzen 99,97 Pro-

zent. Den Vogel schoss der Kreis
Oletzko mit 99,993 Prozent ab.

Schon bald nach 20 Uhr waren
in Oletzkos Kreisstadt Marggrabo-
wa die Abstimmungsergebnisse
aus den einzelnen Ortschaften des
an der östlichen Landesgrenze ge-
legenen Kreises eingetroffen, um
nach Eintritt der Dunkelheit durch

Lichtbilder an der Geschäftsstelle
der „Oletzkoer Zeitung“ einer gro-
ßen Zuschauermenge bekannt ge-
geben zu werden. Ein Zeitzeuge
erinnert sich: 

„Jedes der für Deutschland so
überaus günstigen Resultate wur-
de durch Jubel und Hurrarufe be-
grüßt. Immer höher schlugen die

Wogen der Begeisterung, als kurz
vor 12 Uhr nachts das endgültige
Abstimmungsergebnis aus dem
Kreise Oletzko bekannt gegeben
wurde. Nur zwei Stimmen für Po-
len, alle andern deutsch. Wenige
Minuten später setzte sich ein
Fackelzug in Bewegung, und ein
Holzstoß auf dem Marktplatz

wurde angezündet. Hell loderten
die Flammen, umgeben von
schwarzem Qualm und Rauch,
zum nächtlichen Himmel empor,
rund um den Markt bewegte sich
die Flammenreihe der Fackelträ-
ger, die die Mauern der Häuser in
rotgelben Farben erglühen ließen.
Oberlehrer Lasarzick hielt darauf

eine Ansprache, und wieder er-
tönte ,Deutschland, Deutschland,
über alles‘. Mit dem Liede ,Nun
danket alle Gott‘ und dem Läuten
der Kirchenglocken endete die
Versammlung.“

Die beiden Stimmen für Polen
wurden in den Dörfern Kleszö-
wen (360:1) und Polommen

(158:1) abgegeben. In Marggrabo-
wa selbst stimmte kein einziger
für Polen. Rund acht Jahre später,
am 21. Dezember 1928 wurde die
Kreisstadt Marggrabowa in „Treu-
burg“ umbenannt.

In den vier westpreußischen
Kreisen Marienburg, Marienwer-
der, Rosenberg und Stuhm war

das Ergebnis ähnlich überzeu-
gend. Hier stimmten von den
121176 Stimmberechtigten 7,58
Prozent für Polen und 92,42
Prozent für Ostpreußen. Beide
Abstimmungsgebiete zusammen
gerechnet, stimmten 96,66 Pro-
zent für Ostpreußen, also für
Deutschland. 

Die Reaktionen der einzelnen
Mitglieder der Allensteiner
Kommission auf das an Eindeu-
tigkeit kaum zu übertreffende
Abstimmungsergebnis lassen
Rückschlüsse auf die Einstel-
lung ihrer Staaten zum deutsch-
polnischen Konflikt zu. Der Ja-
paner blickte äußerst unbewegt
drein, wie es seine Art war. Der
Engländer lächelte sein liebens-
würdigstes Diplomatenlächeln.
Der Italiener sann ein wenig
nach, als er das Ergebnis in den
Händen hielt, dann sagte er mit
einem feinen Lächeln: „Wo wa-
ren da eigentlich die Experten
von Versailles?“ Die Franzosen
aber machten strenge Gesichter
und sagten untereinander: „C’est
incroyable!“ (Das ist unglaub-
lich.)

Dann kam der 16. August
1920, der Tag, an dem die deut-
sche Flagge auf dem Regie-
rungsgebäude in Allenstein

wieder gehisst wurde, der Tag, an
dem die Kommission die Verwal-
tung der Abstimmungsgebiete
wieder in die Hände der Regie-
rungspräsidenten zurücklegte.
Ostpreußen und ein nicht unbe-
deutender Teil von Westpreußen
gehörten wieder zum Reich.

PZ/Siegfried Schmidtke
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Deutscher Protest
blieb erfolglos

SSiiee  rreepprräässeennttiieerrtteenn  ddeenn  MMeehhrrhheeiittsswwiilllleenn::  OOssttpprreeuußßeenn  ddeemmoonnssttrriieerreenn  ffüürr  ddeenn  VVeerrbblleeiibb  bbeeiimm  RReeiicchh..
Fo

to
: U

lls
te

in

12./14. April 1920: Die Kommis-
sionen erlassen in den wesent-
lichen Punkten inhaltlich über-
einstimmende Verordnungen
über Registrierung und Durchfüh-
rung der Abstimmung.

23. April 1920: Die Kommission
in Marienwerder erlässt eine
Pass- und Visapflicht für die Ein-
und Ausreise.

9. Juni 1920: Die Kommissionen
verlautbaren, dass die Abstim-
mung am 11. Juli 1920 stattfinden
wird.

1. Juli 1920: Die ersten auswär-
tigen Stimmberechtigten treffen
in den Abstimmungsbieten ein.
Im Abstimmungsgebiet sind
157 074 auswärtige Stimmberech-
tigte registriert.

2. Juli 1920: Rennie berichtet
dem Foreign Office: „Trotz des
Protestes der Alliierten Verbin-
dungskommission in Konitz ist
mehr als 700 Personen in den er-
sten beiden Wählerzügen die
Durchfahrt durch das polnische
Gebiet verweigert worden. Als
Grund für die Maßnahme wird
von den polnischen Behörden an-
gegeben, dass die Identität unge-
nügend ausgewiesen war, was an-
gesichts dieser großen Menge von
Reisenden unwahrscheinlich er-
scheint.“

Juli 1920: Der Seedienst Ost-
preußen transportiert von Swine-
münde beziehungsweise Stolp-
münde nach Pillau 89 637 Men-
schen zur Abstimmung und nach
der Wahl 67636 zurück. Der See-
dienst wurde erforderlich, weil
die polnischen Behörden den
Zugverkehr durch den Korridor
stark behinderten oder sogar
unterbanden. Dabei war die Be-
stimmung, dass auch vormalige
Bewohner Ostpreußens abstim-
men dürfen, ein Zugeständnis an
die Polen gewesen, von deren Sei-
te es geheißen hatte, dass unzähli-
ge polnische Ostpreußen von
Preußen/Deutschland aus ihrer
Heimat vertrieben worden wären.

5. Juli 1920: Rennie berichtet
dem Foreign Office: „Die allge-
meine Lage ist angesichts der Nä-
he des Abstimmungstages nicht
unbefriedigend, und ernste
Schwierigkeiten scheinen eher
nach als vor dem 11. Juli wahr-
scheinlich. Die polnische Haltung
ist jedoch provozierend, zum Bei-
spiel sind Gerüchte verbreitet,
dass unmittelbar nach der Ab-
stimmung polnische Truppen in
das Gebiet eindringen werden,
während von der Behandlung der
Wähler im polnischen Korridor
eine Beförderung bitterer Gefühle
erwartet wird.“

11. Juli 1920: Volksabstimmung
in den Gebieten Allenstein und
Marienwerder.

15. Juli 1920: Die polnische Re-
gierung protestiert gegen die Ab-
stimmung und lehnt die Anerken-
nung des Ergebnisses ab.

12. August 1920: Die Botschaf -
terkonferenz in Paris entscheidet,
dass die Dörfer Außendeich, Jo-
hannisdorf, Kleinfelde, Kramers-
hof und Neu-Liebenau im Ma-
rienwerder Abstimmungsbiet an
Polen abzutreten sind.

15. August 1920: Die Reichsre-
gierung protestiert gegen die Ent-
scheidung des Obersten Rates in
Paris, wonach die polnische Gren-
ze so am östlichen Ufer der
Weichsel gezogen wird, dass Ost-
preußen vom Strom abgeschnit-
ten bleibt.

16. August 1920: Die Botschaf -
terkonferenz in Paris beschließt
die Abtretung der Dörfer Grosch-
ken, Lobenstein und Nappern im
Allensteiner Abstimmungsgebiet
an Polen.

19./20. August 1920: Als Vertre-
ter Deutschlands und Preußens
übernehmen Vizekanzler Rudolf
Heinze und Innenminister Carl
Severing die Abstimmungsgebie-
te.

31. Oktober 1920: Deutschland
tritt Groschken, Lobenstein und
Nappern an Polen ab.
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